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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um die geplante Ausbildungsplatzabgabe zu verhindern, hat sich die Wirtschaft im Rahmen 
des „Paktes für Ausbildung“ verpflichtet, neben jährlich 60.000 neuen Ausbildungsplätzen, 
auch 40.000 Plätze jährlich in der Einstiegsqualifizierung zu schaffen. 
 
Es freut uns deshalb, dass Sie sich für die Einstiegsqualifizierung interessieren. Die nachfol-
genden Informationen sollen Ihnen einerseits die neuen Möglichkeiten aufzeigen und ande-
rerseits Hilfen bei der Umsetzung dieser Qualifizierungsart geben. 
 

 Vermittlungsauftrag kaufmännische Module  Seite 2 
 Vermittlungsauftrag gewerblich-technische Module  Seite 3  
 Das Wichtigste (genauer Ablaufplan)  Seite 4 - 5 
 Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat  Seite 6 
 Fragen und Antworten  Seite 7 - 10 

 

Verwenden Sie bitte bei der Meldung von einer Stelle im Rahmen der 
Einstiegsqualifizierung den 

Vermittlungsauftrag  
(Seiten 2 und/oder 3) 

- Bitte immer ausfüllen, auch wenn Sie schon einen Bewerber haben - 
- Bitte kopieren Sie sich alle Unterlagen, bevor Sie diese weiterleiten! - 

 
 
 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Ausbildungs- und Fachkräfteberater: 
 
Meinolf Brinkmöller 
Tel. (0 97 21) 78 48 – 6 33 
E-Mail: meinolf.brinkmoeller@wuerzburg.ihk.de 

Stadt Schweinfurt 

Bernd Clemens 
Tel. (0 97 21) 78 48 – 6 15 
E-Mail: bernd.clemens@wuerzburg.ihk.de 

Landkreis Bad Kissingen und  
Landkreis Rhön-Grabfeld 

Oliver Proske 
Tel. (0 97 21) 78 48 – 6 47 
E-Mail: oliver.proske@wuerzburg.ihk.de 

Landkreis Schweinfurt 
Landkreis Main-Spessart und  
Landkreis Hassberge 

Annika Riedel 
Tel. (09 31) 41 94 – 3 66 
E-Mail: annika.riedel@wuerzburg.ihk.de 

Landkreis Kitzingen und  
Landkreis Würzburg 

Marco Slodczyk 
Tel. (09 31) 41 94 – 2 93 
E-Mail: marco.slodczyk@wuerzburg.ihk.de 

Stadt Würzburg 

 
 

Fax: 0931 / 4194-444 (Würzburg) - Fax: 09721 / 7848-650 (Schweinfurt) 
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Einstiegsqualifizierung: Vermittlungsauftrag 
           

Folgendes Angebot wird der IHK Würzburg-Schweinfurt gemeldet: 

Betrieb:                _____________________________________________________________ 
 
Adresse:               
_____________________________________________________________ 
 
Ansprechpartner: _____________________________________________________________ 
 
Telefon:                __________________________ Fax:   _____________________________ 
 
E-Mail:                 _____________________________________________________________ 
 

Name Bewerber (soweit vorhanden):   ___________________________ Geb.dat.: _____________ 

Ansprechpartner Arbeitsagentur / Jobcenter (soweit vorhanden): 
____________________________ 

Dauer Einstiegsqualifizierung: von:     ________________  bis:     __________________ 

Zielberuf:     ___________________________________________________________ 
 

Kaufmännische Maßnahme (bitte nur einen Baustein auswählen!): 
 

 Auftragsbearbeitung im Großhandel 
 Assistenz für Möbel-, Küchen- und Um- 
    zugsservice 
 Assistenz in der AV-Medienwirtschaft 
 Assistenz bei der Personalarbeit  
 Beschaffung und Bevorratung 
 Bewirtschaftung von Immobilien 
 Büroassistenz im Gesundheitswesen 
 Floristik 
 Gastgewerbe – Catering 
 Gastgewerbe – Hotel Garni Service 
 Gastgewerbe - Housekeeping 
 Gastgewerbe - Service 
 Gastgewerbe - Speisenvorbereitung 
 Gütertransportbegleitung 
 Handel mit Baustoffen 
 Handel - Schauwerbegestaltung 
 Handel – Verkaufsvorbereitung 
 Handel – Verkaufsvorbereitung Buchhandel 
 Handel – Verkaufsvorbereitung Drogerie 
 Kontoführung und Zahlungsverkehr 
 Kosmetische Behandlung 

 Kundenpflege und –betreuung  
 Lagerlogistik – Güterbewegung Lager 
 Personenbeförderung 
 Planung und Organisation von Veranstaltungen 
 Projektassistenz Markt- / Sozialforschung 
 Reisevermittlung 
 Sicherheitsdienste 
 Sortierung - Auslieferung  Sendungen 
 Speditionelle Dienstleistungen 
 Sport- und Fitness-Dienstleistungen 
 Tankstellenservice 
 Telefonmarketing 
 Tierpflege 
 Tourismus- und Freizeitangebote 
 Verkehrsgewerbe - Kundenbetreuung 
 Vorbereitung von Servicetouren 
 Vorbereitung von Bestattungen 
 Vorbereitung von Marketingmaßnahmen 
 Vorbereitung von Speiseeisprodukten 
 Wirtschaft und Verwaltung – Büroassistenz 

 
Anzahl Stellen: ___ Sonstige Wünsche: 
__________________________________________ 
 

….…………………………………….. ………………………………………….......        
Ort, Datum                                              Firmenstempel und Unterschrift 

 

 

 

Fax: 0931 / 4194-444 (Würzburg)  Fax: 09721 / 7848-650 (Schweinfurt) 
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Einstiegsqualifizierung: Vermittlungsauftrag 
           

Folgendes Angebot wird der IHK Würzburg-Schweinfurt gemeldet: 

Betrieb:                _____________________________________________________________ 
 
Adresse:               
_____________________________________________________________ 
 
Ansprechpartner: _____________________________________________________________ 
 
Telefon:                __________________________ Fax:   _____________________________ 
 
E-Mail:                 _____________________________________________________________ 
 

Name Bewerber (soweit vorhanden):   ___________________________ Geb.dat.: _____________ 

Ansprechpartner Arbeitsagentur / Jobcenter (soweit vorhanden): 
____________________________ 

Dauer Einstiegsqualifizierung: von:     ________________  bis:     __________________ 

Zielberuf:     ___________________________________________________________ 
 

Gewerblich-technische Maßnahme (bitte nur einen Baustein auswählen!): 
3 

 Arbeiten mit mechatronischen Systemen 
 Assistenz für Automatenservice 
 Assistenz für Druckverarbeitungstechnologien   
 Assistenz für Print- und Onlinemedien 
 Assistenz für technisches Produktdesign 
 Assistenz in der Lebensmitteltechnik 
 Auf- und Abbau von Veranstaltungstechnik 
 Bau – Berufsstart Bau 
 Bau – Grundlagen Isoliertechnik 
 Bau – Grundlagen der Geräteführung 
 Bau – Herstellen Druckrohrleitungen 
 Bau – Herstellung Baukörper 
 Bau – Herstellung von Bauteilen im Trockenbau 
 Bau – Herstellung von Gleiskörpern 
 Bauzeichnen 
 Bearbeitung keramischer Werkstoffe 
 Chemie - Prozessvorbereitung 
 Elektro – Kabel- und Leitungsverlegung 
 Entsorgungsservice 
 Fahrradmontage 
 Galvano – Behandeln von Oberflächen 
 Gestalten textiler Materialien 
 Gießereitechnik 
 Glasherstellung – Glasweiterverarbeitung 

 Hauswirtschaft  
 Hauswirtschaftliche Leistungen 
 Holz - Holzbearbeitung 
 IT – Installation und Konfiguration 
 Kraftfahrzeugservice 
 Lackierung von Fahrzeugen 
 Maschinen- und Fertigungseinrichtung 
 Mediengestaltung – Bild- und Tonmaterial 
 Metall – Bauteileherstellung 
 Nahrung – Verarbeitung von Früchten - 
    Gemüse 
 Prüfung von Baustoffen 
 Recycling 
 Schädlingsbekämpfung 
 Technischer Kundendienst für Neu- 
    und Gebrauchtwagen 
 Technische Systemplanung 
 Textilmaschinenbedienung 
 Textil - Textilreinigung 
 Vorbereitung von Bühnenplastiken 

 

Anzahl Stellen:  ___  Sonstige Wünsche: 
________________________________________________  
 

______________________________              ________________________________ 

Ort und Datum                                                                  Firmenstempel / Unterschrift 

 

Fax: 0931 / 4194-444 (Würzburg)  Fax: 09721 / 7848-650 (Schweinfurt) 
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Einstiegsqualifizierung (EQ) - Das Wichtigste 
 
 
Grundlage: Richtlinie zur Durchführung des Sonderprogramms Einstiegsqualifizierung Jugendli-
cher (EQJR). 
 

 
I. Was müssen Sie tun? 
 
 

1. Der Betrieb meldet zuerst der IHK den freien Platz für die Einstiegsqualifizierung mit 
dem beigefügten Vermittlungsauftrag (Seite 2 bzw. Seite 3). Dies ist auch dann not-
wendig, wenn bereits ein Bewerber vorhanden ist.  
 

2. Die IHK meldet anschließend der Arbeitsagentur Ihre freie Praktikumsstelle. 
 

3. Vorhandene Bewerber werden durch die Agentur für Arbeit direkt an Sie vermittelt.  
 
4. Wenn Sie sich für einen Bewerber entschieden haben, sollten Sie mit der Ar-

beitsagentur nochmals die Förderzusage abklären.  
 

5. Nach der Förderzusage durch die Arbeitsagentur können Sie bei der IHK die restli-
chen Unterlagen (Einstiegsqualifizierungsvertrag, Modulbeschreibung, Antrag auf 
Förderung und Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherung) anfordern.  

 

 
II. Welche Förderung erhalten Sie? 
 
 

1. Die Agentur für Arbeit erstattet dem privaten Arbeitgeber die Vergütung der EQ bis zu 
einer Höhe von 243,- Euro monatlich. Die Betriebe zahlen die Sach- und Personal-
kosten der EQ. 

 
2. Zusätzlich zahlt die Agentur für Arbeit einen pauschalierten Anteil am Gesamtsozial-

versicherungsbeitrag in Höhe von 121,- Euro. 
 

3. Eine darüber hinausgehende Förderung von Sach- oder Personalkosten ist nicht 
möglich. 

 
4. Die Leistungen werden monatlich nachträglich bezahlt, dies auch für die Zeit des Be-

rufsschulunterrichts.  
 

5. Eine Förderung der EQ, die vor dem 1. Oktober beginnt, ist ausgeschlossen. Es sei 
denn, es handelt sich um Jugendliche,  

 
 die noch nicht im vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähi-

gung verfügen oder  
 die lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind oder 
 die in früheren Jahren die Schule verlassen haben (Altbewerber). 

 
                   Ein Beginn ist hier nach Prüfung des Einzelfalls bereits ab dem 1. August möglich. 
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III. Was müssen Sie noch beachten? 
 

1. Die Förderung wird für die vereinbarte Dauer von mindestens sechs bis längstens zwölf 
Monaten bewilligt. Die Förderdauer darf für denselben Jugendlichen insgesamt 12 Mo-
nate nicht überschreiben. Wurde bereits eine EQ in einem anderen Betrieb durchgeführt, 
wird die Förderzeit um die entsprechende Dauer reduziert. 

 
2. Die Förderung endet im Regelfall spätestens am Ende des Monats, der dem Beginn des 

Ausbildungsjahres vorangeht (Anschlussfähigkeit gewährleisten). 
 

3. Es erfolgt keine Förderung, wenn der Jugendliche bereits im Betrieb (oder in einem ande-
ren Betrieb des Unternehmens oder eines verbundenen Unternehmens) eine EQ durch-
laufen hat oder wenn er dort in den letzten drei Jahren vor Beginn der EQ versicherungs-
pflichtig beschäftigt war. 

 
4. Eine Förderung der EQ eines Jugendlichen im Betrieb von Ehegatten, Lebenspartnern 

oder Eltern ist ausgeschlossen. 
 

5. Eine EQ, die wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von Familienangehöri-
gen in Teilzeitform von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt wird, kann ebenfalls 
gefördert werden. 

 
6. Die Förderung von Ausbildungssuchenden, die älter als 25 Jahre sind oder das (Fach)-

Abitur besitzen, ist nur im begründeten Einzelfall möglich. 
 

7. Wenn ein Arbeitgeber selbst einen EQ-Bewerber findet, der der Agentur für Arbeit noch 
nicht bekannt ist, muss er den EQ-Bewerber auffordern, sich bei der Agentur zu melden, 
um das Vorliegen der Fördervoraussetzungen prüfen zu lassen. 

 
8. Setzt sich die EQ aus Bausteinen der Berufsausbildungsvorbereitung zusammen, so gel-

ten die BBiG-Vorschriften (§§ 68-70) über die Berufsausbildungsvorbereitung auch im 
Rahmen der EQ. Das bedeutet z. B., dass eine sozialpädagogische Betreuung gefördert 
werden kann. 

 
9. Leistungen nach dem EQ-Programm werden nicht erbracht, soweit der Betrieb für diese 

Jugendlichen vergleichbare Leistungen aus öffentlichen Mitteln, insbesondere nach Pro-
grammen des Bundes, der Länder und der Kommunen erhält. 

 
10. Grundsätzlich ist die Einschaltung eines Bildungsträgers zur Vermittlung von Qualifikatio-

nen durch den Arbeitgeber denkbar (Anteil inkl. Berufsschule darf 30 Prozent der EQ 
nicht überschreiten), wenn die Kosten dafür durch ihn übernommen werden. 
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Einstiegsqualifizierung mit IHK-Zertifikat 
Dem Nachwuchs eine Chance geben 

 
Einstiegsqualifizierung – eine 
Chance für Jugendliche 

Die Einstiegsqualifizierung ist ein Beitrag der Wirt-
schaft zur Integration von Jugendlichen in Ausbil-

dung oder Beschäftigung. 

Die IHKs werben bei geeigneten Betrieben Plätze für 
eine Qualifizierung ein. 

Einstiegsqualifizierung –  
ein Angebot an Berufsstarter 

Das Angebot zielt auf Jugendliche mit aus individuel-
len Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspekti-
ven. Die Tätigkeiten und Inhalte der Einstiegsqualifi-

zierung sind stets Bestandteile eines anerkannten 
Ausbildungsberufes. 

Einstiegsqualifizierung – 
Türöffner zu Ausbildung oder Be-
schäftigung 

Jugendliche erhalten die Möglichkeit, einen Ausbil-
dungsberuf, einen Betrieb und das Berufsleben ken-
nen zu lernen. Bei gegenseitigem Interesse ist der 

Übergang in eine Ausbildung oder Beschäftigung je-
derzeit möglich. 

Einstiegsqualifizierung –  

ein Weg, Nachwuchskräfte zu fin-
den 

Betrieben bietet sich die Chance, jungen Nachwuchs 

näher kennen zu lernen. Bei einer Einstiegsqualifi-
zierung über mehrere Monate können Jugendliche 
zeigen, was in ihnen steckt und die Betriebe sehen 

mehr, als Schulzeugnisse aussagen. 

Einstiegsqualifizierung – 

ein Einstieg für noch nicht aus-
bildende Betriebe 

Auch Betriebe, die nicht alle Anforderungen an eine 
komplette Ausbildung erfüllen, können in das Ange-
bot einsteigen. 

Einstiegsqualifizierung - 

flexibel und passgenau 

Einstiegsqualifizierungen sind aus allen Berufen ab-

leitbar. Zehn Beispiele aus ausgewählten Branchen 
liegen vor. Die Dauer beträgt 6 – 12 Monate. Inner-
halb dieses Zeitrahmens sind sie flexibel gestaltbar. 

Einstiegsqualifizierung – 
ein Produkt mit IHK-Zertifikat 

Die Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung wird 
durch ein IHK-Zertifikat, das eine Erläuterung der 
Tätigkeitsbereiche beinhaltet, und ein betriebliches 

Zeugnis bestätigt. Mit dem IHK-Zertifikat kann die 
Einstiegsqualifizierung auf eine nachfolgende be-
triebliche Berufsausbildung angerechnet werden.  
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Fragen und Antworten zur Einstiegsqualifizierung 
 
Welche Zielgruppe hat die Einstiegsqualifizierung? 
 

Die Einstiegsqualifizierung ist ein Angebot der Wirtschaft an junge Menschen mit aus individu-
ellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven. Durch eine Kombination von Arbei-
ten und Lernen können sie in einem Tätigkeitsfeld eines Ausbildungsberufs in das Berufsleben 
starten. Die Einstiegsqualifizierung richtet sich in erster Linie an die am 30.9. noch unvermittel-
ten jungen Menschen. 
 
Welche Vorteile bietet die Einstiegsqualifizierung den Jugendlichen? 
 

Das Angebot ist ideal für bedingt ausbildungsfähige Jugendliche, die auch nach Vorberei-
tungsmaßnahmen keinen Ausbildungsplatz finden konnten. Die Jugendlichen lernen den Be-
trieb und das Berufsleben kennen. Die Tätigkeiten und Inhalte der Einstiegsqualifizierung sind 
stets Bestandteile staatlich anerkannter Ausbildungsberufe. Dadurch ist bei gegenseitigem In-
teresse der Übergang in eine Ausbildung oder Beschäftigung jederzeit möglich. 
 
Welchen Nutzen hat das Unternehmen? 
 

Die Einstiegsqualifizierung ist für alle Tätigkeitsbereiche offen. Schulzeugnisse sagen oft nicht 
viel über die praktischen Begabungen aus. Betrieben bietet die Einstiegsqualifizierung die 
Chance, den jungen Nachwuchs intensiv kennen zu lernen. Hinzu kommt: Auch Betriebe, die 
nicht alle Anforderungen an eine komplette Ausbildung erfüllen, können in das Angebot ein-
steigen. 
 
Wann beginnt und wann endet die Förderung der Einstiegsqualifizierung? 
 

Für Jugendliche, die aus individuellen Gründen nur eingeschränkte Vermittlungsperspektiven 
haben und trotz bundesweiter Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz gefunden 
haben, beginnt die Förderung ab dem 1. Oktober. Jugendliche ohne die erforderliche Ausbil-
dungsreife, lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche wie auch so genannte 
„Altbewerber“ können bereits ab dem 1. August gefördert werden. Die Förderung endet in der 
Regel im Monat vor Beginn einer regulären betrieblichen Ausbildung. 
 
Wie lange dauert die Einstiegsqualifizierung? 
 
Die Dauer der Einstiegsqualifizierung muss mindestens sechs Monate und kann maximal ein 
Jahr betragen. Entsprechend liegt die Gesamtförderdauer zwischen sechs Monaten und einem 
Jahr. Wie viele Monate konkret vereinbart werden, hängt von der persönlichen Entwicklung der 
Jugendlichen im Einzelfall ab.  
 
Was geschieht nach dem Ende der Einstiegsqualifizierung? 
 

Die erfolgreiche Teilnahme an einer Einstiegsqualifizierung wird durch das betriebliche Zeug-
nis und ein auf dessen Grundlage beantragtes und ausgestelltes IHK-Zertifikat bestätigt. Es 
enthält eine Erläuterung der einzelnen Bereiche, in denen der Jugendliche tätig war. Mit dem 
IHK-Zertifikat kann die Einstiegsqualifizierung auf eine nachfolgende betriebliche Berufsausbil-
dung angerechnet werden. Der Betrieb muss zudem beachten, innerhalb von zwei Monaten 
nach Ende des Förderzeitraums eine Zusammenstellung über die an den Jugendlichen ge-
zahlte Vergütung und die darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge mit entsprechenden 
Zahlungsnachweisen bei der Agentur für Arbeit einzureichen. 
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Ist das betriebliche Zeugnis eine verbindliche Vorgabe? 
 

Das betriebliche Zeugnis ist zur Einschätzung des Leistungsstandes der teilnehmenden Ju-
gendlichen unbedingt erforderlich. Der entwickelte Vordruck wird empfohlen, da er einfach zu 
handhaben ist und bundesweit einheitlich verwendet wird. Für das IHK-Zertifikat muss der Be-
trieb vier der sechs Beurteilungskriterien mit mindestens „ausreichend erkennbar“ bewertet ha-
ben. 
 

Wie sieht das Vertragsverhältnis zwischen Betrieb und Jugendlichen aus? 
 

Die Einstiegsqualifizierung ist so ausgestaltet, dass der Jugendliche nach dem Prinzip „learn-
ing by doing“ betriebliche Aufgaben ausführt und der Betrieb ihm dabei Fertigkeiten und Kennt-
nisse vermittelt. Diese entsprechen Teilbereichen eines anerkannten Ausbildungsberufes. 
Schwerpunkt des Beschäftigungsverhältnisses ist die Vermittlung fachspezifischer und sozialer 
Kompetenzen. Aus diesem Grund ist § 26 Berufsbildungsgesetz die rechtliche Basis für ein 
Vertragsverhältnis im Rahmen der Einstiegsqualifizierung. Eine Kopie des Vertrages muss an 
die IHK gesendet werden. 
 

Gibt es eine Vergütung für die Einstiegsqualifizierung? 
 

Ja. Die Arbeitsagentur erstattet die Vergütung bis zu einer Höhe von 262,00 Euro/mtl. zzgl. ei-
nes Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag in Höhe von monatlich 131,00 Euro unab-
hängig von der tatsächlich gezahlten Vergütung. Die gezahlte Förderung der Agentur für Arbeit 
stellt im Sinne des § 54 a SGB III lediglich einen Zuschuss zur Vergütung dar. Bei einer ar-
beitsrechtlichen Würdigung von EQ-Verträgen kann es zu einer unterschiedlichen Bewertung 
des Begriffs „Zuschüssen“ kommen. Mögliche Folge könnte sein, dass sich ein Anspruch auf 
eine höhere Vergütung (evtl. volle Ausbildungsvergütung) ergibt. Die arbeitsrechtliche Würdi-
gung ist auf den Einzelfall abzustellen. Dabei sind geltende Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen zu berücksichtigen.  
 

Gelten Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen auch für die Teilnehmer an der Ein-
stiegsqualifizierung? 
 

Tarifverträge: Ja, wenn die Jugendlichen die EQ in Unternehmen absolvieren, in denen ein Ta-
rifvertrag gilt, der auch die Praktikumsvergütung regelt. Dann müssen sich die Unternehmen 
natürlich an die im Tarifvertrag verabredeten Vorschriften halten. Es existieren einige wenige 
Tarifverträge mit Regelungen zur Vergütung in der Berufsvorbereitung: Z. B. der Chemie-Tarif-
vertrag zur Förderung der Integration von Jugendlichen und der Tarifvertrag Metall- und Elekt-
roindustrie Pfalz über berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen für Jugendliche. Im Bereich 
des Hotel- und Gaststättengewerbes bestehen ähnliche tariflichvertragliche Regelungen für die 
Tarifgebiete der Länder B-W und NRW. Im Handel (Einzelhandel, Groß- und Außenhandel) 
gibt es dagegen keine tarifvertraglichen Vereinbarungen zur Praktikantenvergütung. Bei einer 
Bindung an den Tarifvertrag ist die Vereinbarung einer Vergütung in Höhe von 243 Euro nicht 
möglich. Allerdings kann die Förderung in Höhe von 243 € durch die Arbeitsagentur natürlich 
trotzdem in Anspruch genommen werden. Ansprechpartner in diesen Fragen sind die jeweili-
gen Branchenverbände. Betriebsvereinbarungen: Existiert in einem Unternehmen eine Be-
triebsvereinbarung, gilt sie grundsätzlich auch für die Teilnehmer an einer Einstiegsqualifizie-
rung. Allerdings ist zunächst zu prüfen, ob dort überhaupt Regelungen über Praktikumsverhält-
nisse getroffen wurden. 
 

Müssen sich die Jugendlichen einer Erstuntersuchung unterziehen? 
 

Ja, allerdings nur, wenn sie noch nicht 18 Jahre alt sind. Dann gelten die §§ 32 f. JArbSchG, d. 
h. der Jugendliche muss innerhalb der letzten vierzehn Monate vor Eintritt in das Berufsleben 
von einem Arzt untersucht worden sein und dem Unternehmen muss eine von diesem Arzt 
ausgestellte Bescheinigung ausgehändigt werden. 
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Welcher Unterschied besteht zwischen der Berufsausbildungsvorbereitung und der Ein-
stiegsqualifizierung? 
 

Die Berufsausbildungsvorbereitung (§§ 68 ff. BBiG) richtet sich an lernbeeinträchtigte oder so-
zial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung noch nicht 
erwarten lässt. Sie kann mit einer sozialpädagogischen Betreuung verknüpft werden. Berufs-
ausbildungsvorbereitungen werden auch von Bildungsträgern durchgeführt, während Ein-
stiegsqualifizierungen mindestens zu 70 Prozent im Betrieb stattfinden müssen. Eine Berufs-
ausbildungsvorbereitung kann im Übrigen auch als Teil der Einstiegsqualifizierung angesehen 
und bei der Festlegung der Dauer für die Einstiegsqualifizierung berücksichtigt werden. 
 
Besteht während der Einstiegsqualifizierung Berufsschulpflicht? 
 

Die Berufsschulpflicht ist unabhängig von dem gewählten Ausbildungsberuf bzw. der daraus 
abgeleiteten Einstiegsqualifikation. Allerdings sind die Regelungen zur Berufsschulpflicht in 
den Bundesländern sehr unterschiedlich. Ob Jugendliche berufsschulpflichtig sind, richtet sich 
daher nach den jeweiligen Landesschulgesetzen. Besteht eine Berufsschulpflicht, so können 
Jugendliche nur an einer Einstiegsqualifizierung teilnehmen, sofern der Besuch der Berufs-
schule sichergestellt ist oder eine Befreiung durch das zuständige Schulamt vorliegt. Es sollten 
vor Ort alle Möglichkeiten einer sinnvollen und zielführenden Ausgestaltung der Berufsschul-
pflicht genutzt werden. Ansprechpartner sind die zuständigen Landesbehörden. 
 
Wann dürfen die Parteien den Vertrag kündigen? 
 

Das Kündigungsrecht ist in §§ 22, 26 BBiG geregelt und wird im Vertrag genannt. Während 
der Probezeit kann der Vertrag jederzeit von beiden Parteien ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist gekündigt werden. 
Nach der Probezeit kann der Vertrag nur gekündigt werden 
a)  aus einem wichtigen Grund. Dann ist keine Kündigungsfrist einzuhalten. 
b)  vom Jugendlichen mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn er die Einstiegs- 

qualifizierung aufgeben oder eine andere Beschäftigung aufnehmen möchte. Die Kün-
digung muss schriftlich erfolgen und den Kündigungsgrund enthalten. Eine sog. Kün-
digung aus wichtigem Grund ist nur wirksam, wenn sie innerhalb von zwei Wochen 
erklärt wird, nachdem der wichtige Kündigungsgrund demjenigen bekannt wurde, der 
die EQ-Maßnahme beenden möchte. 

 
Gibt es eine Altersbegrenzung- oder sonstige Beschränkungen? 
 

Die Einstiegsqualifizierung richtet sich vorwiegend an Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren 
ohne (Fach-)Abitur, denen es bisher nicht gelungen ist, einen Ausbildungsplatz zu finden. Eine 
Förderung von Jugendlichen, die älter als 25 Jahre sind und/ oder über ein (Fach-)Abitur verfü-
gen, ist nur ausnahmsweise im begründeten Einzelfall möglich (z. B. Krankheit, Suchtprob-
leme, Straffälligkeit, Auslandsaufenthalte u. a.) Die Jugendlichen können aber auch unter 18 
Jahre alt sein. Die Einstiegsqualifizierung bereitet auf den Besuch weiterführender Bildungs-
gänge (Ausbildung) vor. Die Ausschließlichkeitsklausel § 4 Abs. 3 BBiG, wonach Jugendliche 
nur in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden dürfen, gilt daher nicht. 
 
Darf das Unternehmen den Jugendlichen wie eine Hilfskraft einsetzen? 
 

Nein. Die Einstiegsqualifizierung unterscheidet sich von einem Arbeitsverhältnis dadurch, dass 
vom Betrieb Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, die einem Teilbereich einer aner-
kannten Ausbildung entsprechen. Schwerpunkt eines EQ-Verhältnisses ist die Qualifizierung 
der Jugendlichen. Ein Arbeitsverhältnis ist dagegen anzunehmen, wenn die Leistung von Ar-
beit auf der einen und die Zahlung von Lohn auf der anderen Seite den Schwerpunkt des  
 
 



                                              
 

 10 

Beschäftigungsverhältnisses bilden. Wenn der zu Qualifizierende zwar offiziell eine Einstiegs-
qualifizierung absolviert, aber trotzdem vom Betrieb als Hilfsarbeiter eingesetzt wird, so läuft 
der Betrieb Gefahr, den vollen Lohn für die geleistete Tätigkeit bezahlen zu müssen. Darüber 
hinaus kann die Arbeitsagentur den Vergütungszuschuss zurückfordern. 
 
Wie ist der Jugendliche unfallversichert? 
 

Versicherungsträger ist der für das Unternehmen zuständige Unfallversicherungsträger gemäß 
der §§ 121-129, 133 SGB VII. Das wird in den meisten Fällen die gewerbliche Berufsgenos-
senschaft sein. Der Versicherungsschutz ergibt sich für die Jugendlichen aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 SGB VII. 
 
Kann das Unternehmen den Jugendlichen nach der Einstiegsqualifizierung in ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis übernehmen? 
 

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Zwar verbietet das Teilzeit- und Befristungsgesetz im Regel-
fall, dass Arbeitnehmer befristete Verträge erhalten, die bereits zuvor bei demselben Arbeitge-
ber befristet beschäftigt waren. Das Verbot gilt aber nicht, wenn für die erste Befristung ein so 
genannter sachlicher Grund vorlag. Bei einer einjährigen Einstiegsqualifizierung besteht ein 
solcher sachlicher Grund: Die Agenturen für Arbeit gewähren die Förderung nur für den be-
stimmten Zeitraum. Bei einer anschließenden Übernahme in ein Arbeitsverhältnis wäre eine 
neue Befristung daher unschädlich. Allerdings bestehen hier viele denkbare Konstellationen, 
so dass sich vor Abschluss eines anschließenden Arbeitsvertrags konkret über die Konse-
quenzen erkundigt werden sollte. 
 
Kann das Unternehmen die erfolgreich absolvierte Einstiegsqualifizierung auf ein nach-
folgendes Ausbildungsverhältnis anrechnen? 
 

Ja, die Ausbildungszeit kann aufgrund der vorangegangenen Einstiegsqualifizierung verkürzt 
werden. Die Verkürzung richtet sich nach den Vorgaben des § 8 Abs. 1 BBiG und ist einzelfall-
bezogen zu entscheiden.  
 
Muss nach absolvierter Einstiegsqualifikation in einem nachfolgenden Ausbildungsver-
hältnis erneut eine Probezeit vereinbart werden? 
 

Ja. Das Berufsbildungsgesetz fordert, dass eine Probezeit von mindestens einem bis höchs-
tens vier Monate zu vereinbaren ist. Allerdings sollte die Probezeit einen Monat dann nicht 
überschreiten, wenn die Einstiegsqualifikation erfolgreich absolviert wurde und das Ausbil-
dungsverhältnis in ein und demselben Unternehmen stattfindet. 
 
Werden auch Einstiegsqualifizierungen in schulischen Berufsbildungsgängen geför-
dert? 
 

Nein. Einstiegsqualifizierungen in schulischen Berufsausbildungen, die nach den Schulgeset-
zen der Länder oder einem Bundesgesetz geregelt sind, können nicht gefördert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


